
S t ä d t i s c h e 

U r n e n a b s t i m m u n g

Volksinitiative
«Wohnen in Zug für alle» 

  Urnenöffnungszeiten

  Haupturne Nebenurnen

  Burgbachsaal Guthirt (Schulhaus, Bibliothek) Herti (Alterszentrum)

   Riedmatt (Schulhaus)

   Oberwil (neues Schulhaus)

   Zugerberg (Hauptgebäude  

   Institut Montana)

 Samstag 16.6.2012 10.00 bis 12.00 Uhr  10.00 bis 12.00 Uhr

 Sonntag 17.6.2012 09.00 bis 12.00 Uhr 09.00 bis 11.30 Uhr 09.00 bis 11.30 Uhr

 Zusätzlich:

 Freitag 15.6.2012 08.00 bis 12.00 und 13.30 bis 17.00, Stadthaus am Kolinplatz 

vom 17. Juni 2012
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Der Stadtrat empfiehlt, die Initiative anzunehmen.
Der Grosse Gemeinderat empfiehlt die Ablehnung der Initiative.
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Sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger 

Am 9. Dezember 2011 reichte ein Initiativkomitee die Volksinitiative 
«Wohnen in Zug für alle» mit 1201 Unterschriften ein. 

Das Volksbegehren entspricht im Wesentlichen der Wohnbaustrategie 
des Stadtrates. Die Stadt Zug trifft bereits heute im Sinne der Initiative 
Massnahmen zum Erhalt und zur Schaffung von preisgünstigen Woh-
nungen und sie fördert den gemeinnützigen und genossenschaftlichen 
Wohnungsbau. Die Ziele der seinerzeitigen Volksinitiative zur Bekämp-
fung der Wohnungsnot (Erstellen von 400 stadteigenen Wohnungen) 
wurden mit 426 Einheiten erfüllt. Die Zusammenarbeit mit den Wohn-
baugenossenschaften im Raum Zug soll auch in Zukunft gepflegt und es 
soll – wo möglich – der gemeinnützige Wohnungsbau weiterhin unter-
stützt werden. Mit der Volksinitiative erhält der Stadtrat einen verbind-
lichen Auftrag zur Fortsetzung dieser Politik. Der Stadtrat empfiehlt Ih-
nen deshalb, der Volksinitiative «Wohnen in Zug für alle» zuzustimmen.

Die Mehrheit des Grossen Gemeinderates vertritt die Ansicht, dass es die 
Initiative nicht braucht. Die Stadt Zug trifft bereits heute im Sinne der 
Initianten Massnahmen für preisgünstige Wohnungen und fördert den 
gemeinnützigen und genossenschaftlichen Wohnungsbau. So wurden 
in der Stadt Zug seit 1981 über 1100 preisgünstige Wohnungen reali-
siert. Im Rahmen der letzten Ortsplanung wurden zudem vier Gebiete 
für preisgünstigen Wohnungsbau neu eingezont. In diesen Gebieten 
entstehen mindestens 340 zusätzliche, preiswerte Wohnungen, maximal 
könnten sogar 680 preisgünstige Wohnungen erstellt werden. Zuerst 
sollen nun diese Wohnungen gebaut werden. Der Grosse Gemeinderat 
hat deshalb an seiner Sitzung vom 10. April 2012 mit 23:13 Stimmen be-
schlossen, den Stimmberechtigten die Ablehnung der Initiative zu emp-
fehlen (Beschluss Nr. 1567). 

Der Stadtrat von Zug
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1. Inhalt der Volksinitiative
Am 9. Dezember 2011 reichten Vertre-
terinnen und Vertreter des gleichna-
migen Initiativkomitees bei der Stadt-
kanzlei eine Volksinitiative mit 1201 
Unterschriften ein mit dem Titel «Woh-
nen in Zug für alle». Der Text der Ini-
tiative lautet: 

1. Die Stadt Zug trifft Massnahmen zum Erhalt 

und zur Schaffung von preisgünstigen Woh-

nungen und fördert den gemeinnützigen 

und genossenschaftlichen Wohnungsbau.

2.  Förderungsmassnahmen sind insbesondere

a)  die Unterstützung von Wohnbaugenos-

senschaften und anderen gemeinnützigen 

Bauträgern bei der Landbeschaffung,

b)  Beitragsleistungen an Wohnbaugenossen-

schaften und andere gemeinnützige Bau-

träger für die Erstellung und die Renova-

tion von preisgünstigem Wohnraum,

c)  die Schaffung weiterer Zonen für den preis-

günstigen Wohnungsbau im Zonenplan.

3. Die Volksinitiative tritt mit der Annahme 

durch das Volk sofort in Kraft.

Die Überprüfung der Gültigkeit der In-
itiative durch den Grossen Gemeinde-
rat der Stadt Zug ergab, dass die Initia-
tive die formellen Erfordernisse erfüllt 

Die Stadt Zug trifft bereits heute im Sinne der Initiative Massnah-
men zum Erhalt und zur Schaffung von preisgünstigen Wohnungen 
und sie fördert den gemeinnützigen und genossenschaftlichen Woh-
nungsbau. Mit der Volksinitiative «Wohnen in Zug für alle» erhält der 
Stadtrat einen verbindlichen Auftrag zur Fortsetzung dieser Politik.

Volksinitiative «Wohnen in Zug für alle» 

und inhaltlich rechtmässig ist (Be-
schluss Nr. 1567). Sie kann demzufolge 
den Stimmberechtigten der Stadt Zug 
zu Abstimmung unterbreitet werden.

2. Wohnungsmarkt in Zug
Die Daten der Angebots- und Bauland-
preise stammen von Wüest & Partner, 
einem Schweizer Beratungsunterneh-
men im Immobilien- und Baubereich 
sowie der Raum- und Standortentwick-
lung. Die Daten wurden der Stadt Zug 
von der kantonalen Fachstelle für Sta-
tistik zur Verfügung gestellt. Sie zei-
gen, dass die Stadt Zug im kantonalen 
Vergleich das höchste Angebotspreis-
niveau im Mietwohnungssegment 
hat. Der Median der effektiven Ange-
botspreise pro Quadratmeter Haupt-
nutzfläche und Jahr beläuft sich bei 
den Mietwohnungen aktuell (Stand 
dritten Quartal 2011) auf rund CHF 
350.–, was 20 % über dem kantona-
len Durchschnitt liegt. Seit dem ersten 
Quartal 2007 sind die effektiven An-
gebotspreise in der Stadt Zug im Me-
dian um rund 28 % gestiegen, im kan-
tonalen Schnitt beträgt die Zunahme 
14 %. Nicht berücksichtigt sind in die-
sen Daten Bestandesmieten, welche 



aufgrund des sinkenden Referenzzins-
satzes auch in der Stadt Zug stabil sind 
oder gar sinken. Bei den Baulandprei-
sen für Mehrfamilienhäuser zeigt sich 
ein ähnliches Bild wie bei den effek-
tiven Angebotspreisen für Mietwoh-
nungen. An einer durchschnittlichen 
Lage in der Stadt Zug kostet zurzeit ein 
Quadratmeter Bauland für Mehrfami-
lienhäuser im Median CHF 2 140.–, was 
40 % über dem kantonalen Referenz-
wert von CHF 1530.– liegt. Der Median 
der Baulandpreise stieg damit in der 
Stadt Zug seit 28007 um 47 %. Trotz 
hoher Neubautätigkeit im Wohnungs-
bereich lag die Leerwohnungsziffer 
in der Stadt Zug in den letzten fünf 
Jahren im Schnitt bei 0.26 % (Schweiz: 
0.9 %). Die Daten zeigen, dass sowohl 
die Nachfrage nach Mietwohnungen 
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als auch die Nachfrage von Investoren 
für Mehrfamilienhäuser bzw. Bauland 
in der Stadt Zug sehr hoch ist.

Prognosen
Die aktuellen Prognosen gehen davon 
aus, dass die Migration durch die Kon-
junkturabkühlung etwas abnimmt, 
während gleichzeitig eine Angebots-
ausweitung auf dem Mietwohnungs-
markt aufgrund der hohen Bautä-
tigkeit zu erwarten ist. Aus diesen 
Gründen wird im Schweizer Durch-
schnitt mit leicht steigenden Leerwoh-
nungsziffern und einer Abflachung 
des Mietpreiswachstums gerechnet. Im 
Raum Zug ist davon auszugehen, dass 
der Druck auf die Baulandpreise und 
Mehrfamilienhäuser mit Wohnungen 
im durchschnittlichen Segment auch 
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mittelfristig hoch sein wird. Jedoch 
dürfte die Vermietung grosser Woh-
nungen im oberen Preissegment auf-
grund der Konjunkturlage schwieriger 
werden, da diese in direkter Konkur-
renz zum in der gegenwärtigen Tief-
zinsphase günstigeren Wohneigentum 
stehen.

Preisgünstiger Wohnungsbau
In den letzten Jahren hat sich die 
Stadt Zug im Bereich des preisgünsti-
gen Wohnungsbaus stark engagiert.  
Seit der Zustimmung des Grossen Ge-
meinderates zur GGR-Vorlage Nr. 1600 
vom 15. Mai 2001, mit welcher die Aus-
weitung der Trägerschaft auf Wohn-
baugenossenschaften für die Realisie-
rung von stadteigenen Wohnungen 
beschlossen wurde, konnten verschie-
dene Bauprojekte mit einer gemisch-
ten Trägerschaft realisiert werden. So 
erstellte die Allgemeine Wohnbauge-
nossenschaft Zug (AWZ) im 2002 auf 
einem städtischen Grundstück an der 
Lorzenstrasse im Baurecht 16 preis-
günstige Wohnungen. Das Bauprojekt 
Roost mit insgesamt 111 Wohnungen 
wurde ebenfalls in Zusammenarbeit 
mit der AWZ sowie mit der Genossen-
schaft für gemeinnützigen Wohnungs-
bau (GEWOBA) entwickelt. Ältere Bau-
projekte umfassen die Gebäude an 
der Baarerstrasse 130 -142, welche im 
Baurecht von der Wohnbaugenossen-
schaft Zug (WGZ) 1986 realisiert wur-
den oder die Alterswohnungen in der 
Mülimatt 5 in Oberwil (1987), wo die 
Bürgergemeinde Zug das Land im Bau-
recht an die Stadt abgab. Am Lüssiweg 

wurden im Jahre 2008 Familienwoh-
nungen und Wohngemeinschaften für 
Studenten erstellt.
Insgesamt steigen die anrechenbaren 
Wohnungen der Wohnbauinitiative 
mit der Überbauung Roost sowie mit 
den im Bau befindenden Alterswoh-
nungen Neustadt 2 auf 426 Einheiten. 
Mit den übrigen preiswerten rund 80 
Wohnungen im Eigentum der Stadt 
Zug beläuft sich der Anteil Wohnun-
gen, welche entweder im Eigentum 
der Stadt Zug stehen oder zusammen 
mit gemeinnützigen Bauträger entwi-
ckelt wurden, auf über 500 Einheiten, 
was 3,8 % des aktuellen Wohnungs-
bestandes in der Stadt Zug ausmacht 
(Stand 2010: 13 215 Wohnungen). 
Hinzu kommen rund 600 Wohnungen 
der Wohnbaugenossenschaften, das 
sind 4,5 % des aktuellen Wohnungs-
bestandes. 
Mit der Revision der Ortsplanung Zug 
wurden 2010 vier Gebiete mit einer 
Fläche von 60 000 m2 für preisgüns-
tigen Wohnungsbau neu eingezont. 
In diesen Gebieten sind mindestens 
50 % des Wohnraums für preisgünsti-
ges Wohnen reserviert. Dies entspricht 
mindestens 340 Wohnungen. Wird 
in allen vier Gebieten ausschliesslich 
preisgünstiger Wohnraum realisiert, 
können sogar rund 680 Wohnungen 
erstellt werden.

Förderungsmassnahmen
Der Stadtrat unterstützt schon heute 
Wohnbaugenossenschaften und an-
dere gemeinnützige Bauträger bei der 
Landbeschaffung. Der Stadtrat ist auch 
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Überbauung Roost: 
städtische Familien
wohnungen und 
genossenschaftli
cher Wohnungs
bau.
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bereit, dem Parlament die Schaffung 
weiterer Zonen für den preisgünsti-
gen Wohnungsbau zu beantragen. 
Bezüglich Beitragsleistungen verfügt 
die Stadt mit dem Reglement über die 
Förderung des sozialen Wohnungs-
baus durch die Einwohnergemeinde 
Zug (Wohnbauförderungsreglement) 
vom 26. Mai 1992 bereits über ein ent-
sprechendes Instrument, welches aller-
dings den aktuellen Verhältnissen an-
gepasst werden muss.
Für die Förderung von preiswerten 
Wohnungen besteht sodann seit 2003 
das Wohnraumförderungsgesetz des 
Kantons Zug (WFG) und die Wohn-
raumförderungsverordnung (WFV), 
welche verschiedene Instrumente für 
die Förderung von preiswertem Woh-
nungsbau vorsehen. Die Instrumente 
umfassen gemäss § 6 Beiträge zur Ver-
billigung der Mietzinse, Darlehen für 
den Erwerb von Bauland, Liegenschaf-
ten, Wohnungen und Baurechten oder 
zinslose Projektdarlehen als Starthilfe 
für gemeinnützige Bauträger. 
Die Umsetzung der Förderungsmass-
nahmen erwies sich allerdings in den 
letzten Jahren als schwierig. Grös-
sere Grundstücke, welche sich für den 
preisgünstigen Wohnungsbau eignen 
würden, stehen selten zum Verkauf. 
Wenn überhaupt, dann werden sie an 
den Meistbietenden verkauft. Auch 
sind private Land- oder Liegenschafts-
eigentümer bei den aktuellen Markt-
verhältnissen nicht daran interessiert, 
den politischen Prozess abzuwarten, 
bis das Grundstück verkauft werden 
kann. Dies gilt vor allem für grössere 

Liegenschaften mit einem Wert von 
über CHF 5.0 Mio. Der Kauf einer sol-
chen Liegenschaft erfordert einen Be-
schluss des Grossen Gemeinderates 
und ist mit einem relativ langen politi-
schen Prozess verbunden.

3. Raumplanerische Aspekte
Preisgünstiger Wohnungsbau soll in 
einer ausgewogenen Verteilung über 
das ganze Stadtgebiet umgesetzt wer-
den können. Ziel ist eine sozial und 
funktional gute Durchmischung der 
gesamten Stadt. Eine Auslagerung des 
preisgünstigen Wohnungsbaus in Ge-
biete ausserhalb der Stadt Zug oder 
gar des Kantons Zug widerspricht 
nicht nur den Vorgaben der eidgenös-
sischen Raumplanung, sondern auch 
dem Wunsch der Bevölkerung und der 
Politik. 
Stadt und Region Zug haben eine hohe 
Standortgunst: Verkehrslage, land-
schaftliche Qualitäten, Naherholung, 
Bildungswesen, Wohnqualität, Wirt-
schaft, Steuern etc. Die hohe Nach-
frage nach Wohnraum in der Region 
Zug und die damit einhergehende 
Preissteigerung drohen den über Jahr-
zehnte erarbeiteten Vorteil zu redu-
zieren oder gar in einen Nachteil zu 
wandeln. Eine gute Bevölkerungs-
durchmischung ist eine Voraussetzung 
für eine gesunde Gemeinde, die Le-
bensraum für die unterschiedlichsten 
Menschen, Bedürfnisse und Möglich-
keiten bieten möchte.
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4. Finanzielle Auswirkun-
gen der Initiative
Ohne konkrete und detaillierte Bei-
spiele eines Landkaufs können keine 
Aussagen über die finanziellen Auswir-
kungen gemacht werden. Der Kanton 
legt die Landpreise sowie die Anlage-
kosten für die Realisierung von preis-
günstigem Wohnungsbau nach dem 
Wohnraumförderungsgesetz des Kan-
tons Zug (WFG) fest. Die Differenz des 

Landpreises zum Marktpreis müsste 
die Stadt Zug als Käuferin tragen. Bei 
der Überbauung Roost hat der Grosse 
Gemeinderat als Basis für die Berech-
nung des Baurechtszinses an die Ge-
nossenschaften einen Landpreis von 
CHF 520.– pro m2 und für die Berech-
nung der Mietzinse der neuen städti-
schen Alterswohnungen Neustadt 2 
einen Landpreis von CHF 600.– pro m2 
festgelegt.

Liegenschaft Lorzen
strasse 4 und 6 der 
Allgemeinen Wohn
baugenossenschaft 
Zug
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5. Argumente des Initia-
tivkomitees

Zug – ein teures Pflaster zum 
Wohnen
Zug ist einer der beliebtesten Wohn-
orte in der Schweiz. Dies nicht nur dank 
tiefen Steuern, sondern auch wegen 
der guten Infrastruktur, der Über-
schaubarkeit und der reizvollen Land-
schaft. Zudem hat sich Zug in den letz-
ten Jahren zum überaus attraktiven 
Wirtschaftsstandort entwickelt, der 
vor allem Leute mit hoher Kaufkraft 
anzieht. Dieser Boom lässt die Boden-
preise explodieren, treibt die Preise für 
Miet- und Eigentumswohnungen in ex-
orbitante Höhen und bringt günstigen 
Wohnraum zum Verschwinden. Selbst 
für die Mittelschicht ist es schwierig ge-
worden, in Zug eine bezahlbare Woh-
nung zu finden. Viele können sich das 
Leben in Zug nicht mehr leisten und 
sind zum Wegzug aus ihrer Heimat-
stadt gezwungen. Die Verdrängung 
einzelner sozialer Schichten - darunter 
junge Familien und alteingesessene 
Zugerinnen und Zuger - ist bittere Rea-
lität.

Wohnen in Zug für alle!
Die Lebensqualität in der Stadt Zug 
steht und fällt mit ihren Bewohne-
rinnen und Bewohner. Nur wenn die 
soziale Durchmischung stimmt und 
unsere Stadt offen für alle bleibt, ist 
sie lebendig und lebenswert. Lassen 
Sie nicht zu, dass unsere Stadt auf-
grund des überteuerten Wohnraums 
nur noch Gutverdienenden und Ver-

mögenden offen steht! Unterstützen 
Sie die Volksinitiative, damit auch «Ein-
heimische» weiterhin in ihrer Heimat-
stadt wohnen können!

Ziele der Initiative
Die Volksinitiative «Wohnen in Zug für 
alle» schafft die Grundlage dafür, dass 
weiterhin alle Bevölkerungsschich-
ten bei uns Platz haben. Sie weist die 
Stadt an, durch geeignete Massnah-
men dafür zu sorgen, dass zahlbarer 
Wohnraum erhalten, geschaffen und 
gefördert wird. Es sollen Wohnbauge-
nossenschaften und andere gemein-
nützige Bauträger bei der Landbe-
schaffung unterstützt werden. Zudem 
sollen finanzielle Zuschüsse für die Er-
stellung und die Renovation von preis-
günstigem Wohnraum gewährt wer-
den. Und es sollen die Zonen für den 
preisgünstigen Wohnungsbau erwei-
tert werden. Wie diese verbindlichen 
Ziele umzusetzen sind, können der 
Stadtrat und der Grosse Gemeinde-
rat bestimmen. Die Zuger Politik hat 
bei der Ortsplanungsrevision 2009 mit 
den erwähnten Zonen für preisgüns-
tigen Wohnungsbau gezeigt, dass sie 
zu kreativen Lösungen fähig ist, die 
schweizweit Beachtung finden. Mit 
Ihrer Unterstützung der Volksinitia-
tive «Wohnen in Zug für alle» helfen 
Sie mit, einen weiteren Meilenstein für 
den zahlbaren Wohnraum in Zug zu 
setzen!

Initiativkomitee «Wohnen in Zug für alle»
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6. Argumente im Grossen 
Gemeinderat
Der Grosse Gemeinderat diskutierte 
die Initiative an seiner Sitzung vom 10. 
April 2012 und beschloss mit 23 zu 13 
Stimmen, diese abzulehnen (Beschluss 
Nr. 1567). 
Die Parteien SP, CSP und Alterna-
tive befürworteten die Initiative und 
unterstützten den Bericht und Antrag 
des Stadtrates, weshalb an dieser Stelle 
die entsprechenden Argumente nicht 
wiederholt werden. FDP, CVP und SVP 
lehnten die Initiative ab. 
Die FDP argumentierte, dass die Initia-
tive den Stadtzugern keinen Zusatz-
nutzen bringe, weil die von den Ini-
tianten geforderten Massnahmen in 
Zug bereits mit vielen guten Instru-
menten umgesetzt würden. Die Stadt 
Zug würde bereits heute im Sinne der 
Initianten Massnahmen treffen zum 
Erhalt und zur Schaffung von preis-
günstigen Wohnungen und sie för-
dere den gemeinnützigen und ge-
nossenschaftlichen Wohnungsbau. Es 
brauche diese Initiative darum nicht. 
Nicht zu vergessen seien die vier Ge-
biete, die im Rahmen der letzten Orts-
planung neu eingezont und mit einer 
Zone für preisgünstigen Wohnungs-
bau überlagert wurden. In diesen neu 
eingezonten Gebieten könnten min-
destens 340 zusätzliche preiswerte 
Wohnungen entstehen, maximal so-
gar 680. Dieser Zonenplanänderung 
solle zuerst einmal eine Chance für die 
Umsetzung gegeben werden. Nach der 
Realisierung dieser zusätzlichen preis-
günstigen Wohnungen können man 

dann den Stand der Dinge analysieren.
im Übrigen sei der Erhalt und die Schaf-
fung von preisgünstigen Wohnungen 
keine Kernaufgabe der Stadt Zug.
Die CVP sah dies ähnlich: Mit der Revi-
sion der Ortsplanung seien vier Gebiete 
für preisgünstigen Wohnungsbau be-
stimmt worden. Zudem existiere auf 
kantonaler Ebene seit 2003 das Wohn-
raumförderungsgesetz und die Wohn-
raumförderungsverordnung. In diesen 
würden sehr viele Ziele der Initiative 
abgedeckt. Die CVP-Fraktion erachte 
es zum jetzigen Zeitpunkt nicht für nö-
tig, dass die Stadt verpflichtet werde, 
Massnahmen zu ergreifen, bevor nicht 
bewilligte Projekte realisiert und die 
bereits erwähnten Zonen überbaut 
seien. 
Für die SVP ist es grundsätzlich nicht 
Aufgabe des Staates und somit auch 
nicht der Stadt Zug, Wohnraum zur 
Verfügung zu stellen oder zu subven-
tionieren. Es dürfe nicht sein, dass mit 
städtischen Steuergeldern Wohnraum 
gebaut werde, welcher die Stadt at-
traktiver für Zuwanderer aller Art ma-
chen würde, ganz speziell Zuwanderer 
der unteren Einkommenskategorien. 
Zug dürfe nicht mit Luxus-Slums be-
reichert werden. Sonst würden Zuger 
und Zugerinnen mit Hilfe der Initia-
tive einem verstärkten Zuwanderungs-
druck nicht nur beim Wohnraum, son-
dern auch beim Lohndruck ausgesetzt. 
Jemand, der städtisch subventioniert 
günstiger wohne, könne auch zu güns-
tigerem Lohn arbeiten. Die Initiative 
benachteilige somit Zuger und Zu-
gerinnen auch auf dem Arbeitsmarkt.



Initiativtext

Die Volksinitiative «Wohnen in 
Zug für alle» lautet:

«1.  Die Stadt Zug trifft Mass-
nahmen zum Erhalt und zur 
Schaffung von preisgünstigen 
Wohnungen und fördert den 
gemeinnützigen und genos-
senschaftlichen Wohnungs-
bau.

2.  Förderungsmassnahmen sind 
insbesondere

  a)  die Unterstützung von 
Wohnbaugenossenschaften 
und anderen gemeinnüt-
zigen Bauträgern bei der 
Landbeschaffung,

  b)  Beitragsleistungen an Wohn-
baugenossenschaften und 
andere gemeinnützige Bau-
träger für die Erstellung und 
die Renovation von preis-
günstigem Wohnraum,

  c)  die Schaffung weiterer Zo-
nen für den preisgünstigen 
Wohnungsbau im Zonen-
plan.

3.  Die Volksinitiative tritt mit der 
Annahme durch das Volk so-
fort in Kraft.»

Wer diese Initiative annehmen 
will, schreibe JA, wer sie ablehnen 
will, schreibe NEIN.
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